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Liebe Münchwilerinnen 

Liebe Münchwiler

«Fröhlich, motivierend und fl exi-

bel», so lautet das Jahresmotto der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Gemeindeverwaltung Münch-

wilen.

Fröhlich – von Freude erfüllt, 

unbeschwert froh: So wird das 

Wort auch umschrieben. In den 

vergangenen «Covid-Monaten» 

war es nicht immer einfach, sich 

eine gewisse Unbeschwertheit zu 

erhalten. Und es wird noch einiges 

an Durchhaltewillen brauchen, bis 

wir die Pandemie gänzlich hinter 

uns lassen können.

Während wir unsere eigene Fröh-

lichkeit bewahren, müssen wir 

versuchen, auf unsere Mitmen-

schen motivierend zu wirken und 

sie dabei unterstützen, den Alltag 

mit viel Optimismus zu meistern. 

Fröhlichkeit und Motivation 

sollen die einzigen ansteckenden 

Viren sein, die wir durch unser 

Leben zirkulieren lassen.

Flexibel: Von den Mitarbeitenden 

der Gemeindeverwaltung wird in 

den nächsten Monaten einiges an 

Beweglichkeit gefordert. So soll im 

Rekordtempo das Gemeindehaus 

energetisch, brandschutz- und si-

cherheitstechnisch saniert werden 

– und dies unter Betrieb. Wie das 

im Detail zu bewältigen ist, wird 

sich zeigen.

Auch Sie, liebe Münchwilerinnen 

und Münchwiler, werden im lau-

fenden Jahr auf vielfältige Heraus-

forderungen reagieren müssen: 

Darum wünsche ich Ihnen, dass 

Sie fröhlich bleiben, motivierend 

auf andere wirken und fl exibel mit 

allen Hindernissen, die sich in den 

Weg stellen, umgehen.

Ihre Gemeindepräsidentin

Nadja Stricker
Gemeindepräsidentin 
nadja.stricker@
muenchwilen.ch

AUS DER SICHT 
DER GEMEINDEPRÄSIDENTIN

Überbrückungseinsätze in 
zwei Abteilungen
Aufgrund der personellen Wechsel bei 
den Sozialen Diensten (Leitung) sowie 
im Amt für Bau und Umwelt (Hoch-
bau/Liegenschaften) kommt es wäh-
rend der Übergangszeit zu Vakanzen 
von mehreren Wochen. Der Arbeits-
markt in diesem Bereich ist extrem 
ausgetrocknet und es war nicht ein-
fach, diese anspruchsvollen Stellen 
fristgerecht wieder zu besetzen.

Aufgrund der hohen Arbeitslast die-
ser beiden Abteilungen hat der Ge-
meinderat beschlossen mit der Hilfe 
von externen Springern einerseits den 
ordentlichen Betrieb aufrecht zu er-
halten und zum anderen eine gewisse 
Einarbeitung zu gewährleisten. Dies ist 
mit entsprechenden Mehrkosten ver-
bunden.

Neuer Bereichsleiter 
Hochbau/Liegenschaften
René Thalmann, Leiter Hochbau, ver-
lässt die Gemeindeverwaltung für eine 
neue Herausforderung. Der Gemein-
derat bedankt sich für die geleisteten 
Dienste und wünscht ihm alles Gute. 
Auf die entsprechenden Stelleninserate 
sind über ein Dutzend Bewerbungen 
eingegangen. Durchgesetzt hat sich 

Pascal Ritz aus Wängi. 
Er wird die Stelle als 
Bereichsleiter Hoch-
bau/Liegenschaften 
am 1. April antreten. 
Er verfügt über einen 
grossen Erfahrungs-

schatz in verschiedensten Bereichen 
des Baus. Der Gemeinderat und die 
Verwaltung heissen Pascal Ritz bereits 
heute herzlich willkommen.

 Der Gemeinderat �

Aus dem Gemeinderat

Willkommen bei der Gemeindepräsidentin
Jeweils donnerstags, 16 bis 18 Uhr, im Sitzungszimmer (1. Stock) 
Gemeindehaus Münchwilen an folgenden Daten:
24.02.2022 28.04.2022 30.06.2022 29.09.2022 17.11.2022
24.03.2022 20.05.2022 25.08.2022 27.10.2022 22.12.2022

Ihr Elektro-Partner
vor Ort
Eigenmann AG
Münchwilen, +41 71 960 06 66
www.eigenmann-elektro.ch

Neuhof-Garage Frei GmbH
Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
071 966 20 68, www.neuhofgarage.ch

Neuhof Garage Frei GmbH

Neuhof-Garage Frei GmbH Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
Telefon 071 966 20 68, jp@neuhofgarage.ch

Ihr ŠKODA-Partner

SIMPLY CLEVER

Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
071 966 20 68, www.neuhofgarage.ch

Evangelischer und Katholischer Friedhof;
Räumung von Gräbern
Auf dem evangelischen und dem katholischen Friedhof in Münchwilen werden 
Anfangs Mai 2022 Grabreihen geräumt. Die zu räumenden Bestattungsreihen 
sind seit Ende Oktober 2021 entsprechend bezeichnet.

Die Angehörigen werden gebeten, für die Abräumung von Grabmälern, Grab-
schmuck, und Bepfl anzungen bis spätestens 30. April 2022 besorgt zu sein.

Nach Ablauf dieser Frist wird die Räumung durch die Gemeinde erfolgen. Falls 
dann noch Grabmäler, Pfl anzen etc. vorhanden sein sollten, erfolgt die Beseiti-
gung durch die Gemeinde, ohne jeglichen Entschädigungsanspruch. Einfassungen 
und Platten bleiben im Eigentum der Politischen Gemeinde Münchwilen.

Gemäss Friedhofsreglement verlängern nachträglich beigesetzte Urnen die 
Grabesruhe nicht. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Friedhofvorsteheramt 
(Telefon 071 96 11 70) gerne zur Verfügung.
 Friedhofvorsteheramt Münchwilen

Aus dem Ressort Umwelt
Grüngutsammelstellen ab 7. März 
Als im Jahr 2014 der Start zur Um-
stellung der Kehrichtsackentsorgung 
in Unterfl urcontainer erfolgte, wurde 
gleichzeitig auch die Entsorgung der 
Grüngutabfälle über neu zu defi nierende 
Grüngutsammelstellen in Erwägung ge-
zogen. Diese Sammelstellen wurden bis 
heute nicht realisiert. In den vergange-
nen sieben Jahren sind zahlreiche neue 
Quartiere entstanden, in den nächsten 
Jahren wird zusätzlicher Wohnraum 
gebaut werden. Der Marschplan für die 
bisherige Grüngut-Tour ist bereits heute 
eng getaktet. 
Die Einführung von Grüngutsam-
melstellen auf dem gesamten Gemein-
degebiet wird jetzt notwendig: Dem 
ökologischen Grundgedanken wird 
Rechnung getragen, indem die An -und 
Wegfahrten des LKW›s während der 

Sammlung deutlich reduziert werden. 
Die Sicherheit für sämtliche Verkehrs-
teilnehmer wird dadurch erhöht, dass 
die Sammlung schneller durchgeführt, 
die Haltezeiten an Kreuzungen und 
Einmündungen markant reduziert und 
das gefährliche rückwärts Einfahren des 
LKW›s in Sackgassen ganz verhindert 
werden kann. Umliegende Gemeinden 
haben dieses Projekt bereits realisiert.
Die Sammelstellen werden, wo möglich, 
bei Unterfl urbehältern, bei Strassenbe-
leuchtungsmasten oder an Gartenzäu-
nen erstellt, sodass für die Bezeichnung 
mittels Metallschildern im Kleinformat 
keine zusätzlichen Pfähle eingeschlagen 
werden müssen.
Es wird sichergestellt, dass die Einwoh-
ner nicht über 70 Meter Gehweg zurück-
legen müssen. Grosse Grüncontainer 
werden weiterhin vor dem Haus geleert.

Die entsprechenden Informationen 
können dem Grüngut-Flyer entnom-
men werden, welcher der Abfall-Agenda 
2022 (Versand Dezember 2021) beige-
legt wurde.

Entsorgungs-Sammelstelle, 
Waldeggstrasse 7, Werkhof:
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr
Samstag 8 bis 17 Uhr
Geschlossen:  Samstag ab 17 Uhr
 Sonntag ganzer Tag
Anlieferung: nur für Einwohner der 
Gemeinde Münchwilen
Bitte halten Sie aus Rücksicht auf die 
Anwohner die angegebenen Öffnungs-
zeiten ein.

Papiersammlung
Die nächste Papiersammlung fi ndet am 

12. Februar statt. Die Pfadi Hinterthur-
gau oder der ZAB wird Ihr Altpapier 
einsammeln. Bitte deponieren Sie das 
Altpapier am Abholtag gut gebündelt 
bis 7.30 Uhr am Strassenrand. In der 
Abfall-Agenda 2022, welche Sie Mitte 
Dezember 2021 erhalten haben sind 
auch die nachfolgenden Daten für die 
Papiersammlung ersichtlich: 21. Mai, 
13. August und 12. November 2022.
Säcke werden nicht eingesammelt!

Karton kann separat verschnürt eben-
falls mitgegeben werden (keine Milch- 
und Getränkepackungen, Waschmit-
telkartons, kein mit Alu beschichtetem 
oder plastifi ziertem Karton).
Falls bis 16.15 Uhr Ihr Sammelgut noch 
nicht abgeholt wurde, bitte Anruf unter 
079 429 64 56 (NEU).

 �

Münchwiler Newsletter
umfassend und aktuell informiert …
Jetzt anmelden unter: www.muenchwilen-tg.ch unter der Rubrik Gemeinde /
News / Newsletter.
Markieren Sie die Rubriken, die Sie abonnieren möchten, wählen Sie 
die Versandart «sofort» oder allenfalls «gesammelt» und erhalten die 
 Beiträge in Form einer Zusammenfassung.Die nächste Ausgabe 

erscheint am 25. Februar 2022
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Erste hindernisfreie Bushaltestelle 
in Münchwilen / Linie 736 und 739
Bis Ende 2023 müssen an Bushalte-
stellen die Anforderungen an den 
hindernisfreien Zugang gemäss den 
Bestimmungen des Bundes und den 
einschlägigen Normen umgesetzt sein. 
Bushaltestellen mit hohen Haltekanten 
gewährleisten die autonome Benut-
zung für Menschen mit Behinderung 
und damit die nach BehiG erforder-
liche lückenfreie Transportkette. Als 
BehiG-konform gilt eine Haltekanten-
höhe von mindestens 22 cm, die den 
selbständigen Einstieg ermöglicht.
Die erste Haltestelle in Münchwilen 
konnte im Zentrum noch vor Weih-
nachten in Betrieb genommen werden.

 �

Aus dem Ressort Tiefbau EINWOHNERDIENSTE

 

Enrico Kämpf, 071 960 03 40, www.gartenbau-kaempf.ch

Ihr Fach- und  
Ausbildungsbetrieb
seit 1997

WICK Liegenschaftentreuhand AG
9542 Münchwilen, T 071 969 30 10
www.wick-immo.chve
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Anruf genügt 071 969 55 44Fairdruck AG
Kettstrasse 40 | 8370 Sirnach
Tel. 071 969 55 22 | Fax 071 969 55 20
www.fairdruck.ch | info@fairdruck.ch

AHV-, IV- und EO-Beitragspfl icht 
für Nichterwerbstätige 

Um Einbussen bei einer späteren 
Rente zu vermeiden, sind AHV-, 
IV- und EO-Beiträge auch während 
einer Nichterwerbstätigkeit zu ent-
richten. Es ist daher wichtig, dass die 
Einwohnerinnen und Einwohner der 
Gemeinde Münchwilen gut über die 
Beitragspfl icht für Nichterwerbstätige 
informiert sind.

Bei in der Schweiz erwerbstätigen 
Personen werden die Sozialversi-
cherungsbeiträge für AHV, IV und 
EO automatisch vom Lohn abgezo-
gen. Versichert und beitragspfl ichtig 
sind jedoch grundsätzlich alle in der 
Schweiz wohnenden Personen. Somit 
auch Personen, die dauerhaft oder 
vorübergehend keiner Erwerbstätig-
keit nachgehen. Nichterwerbstätige 
müssen ab dem 1. Januar nach Voll-
endung des 20. Altersjahres Beiträge 
an die AHV, IV und EO entrichten. 
Die Beitragspfl icht endet, wenn das 
ordentliche Rentenalter erreicht ist. 
Für Männer liegt dieses bei 65 Jahren 
und für Frauen bei 64 Jahren. Werden 

die Beiträge nicht lückenlos bezahlt, 
können fehlende Beitragsjahre später 
zu einer empfi ndlichen Kürzung der 
Rente führen. 

Nichterwerbstätige Personen 
Als Nichterwerbstätige gelten Perso-
nen, die kein oder nur ein geringes 
Erwerbseinkommen erzielen: 
• vorzeitig Pensionierte
• Bezügerinnen und Bezüger von IV-

Renten 
• ausgesteuerte Arbeitslose 
• Verwitwete
• Studierende 
• Weltreisende
• Geschiedene
• Empfängerinnen und Empfänger 

von Kranken- und Unfalltaggeldern
• Ehefrauen und Ehemänner von Pen-

sionierten (sowie Partner in einge-
tragenen Partnerschaften) 

• Ehefrauen und Ehemänner von im 
Ausland erwerbstätigen Ehepart-
nern (sowie Partner in eingetragenen 
Partnerschaften)

• Teilzeitbeschäftigte (weniger als 

neun Monate zu 100 Prozent er-
werbstätig oder weniger als zwölf 
Monate zu 50 Prozent erwerbstätig)

• Personen, die zwar erwerbstätig sind, 
deren Bruttojahreseinkommen aber 
weniger als 4747 Franken (Stand 
2022) beträgt. 

Nichterwerbstätige müssen jedoch 
keine eigenen Beiträge bezahlen, 
wenn ihre Ehefrau oder ihr Ehemann 
in der Schweiz ein Bruttojahresein-
kommen in der Höhe von mindes-
tens 9494 Franken (Stand 2022) er-
zielt und mindestens neun Monate 
zu 100 Prozent oder zwölf Monate zu 
mindestens 50 Prozent erwerbstätig 
ist. Wer als Nichterwerbstätiger bei-
tragspfl ichtig ist, muss sich bei der zu-
ständigen Sozialversicherungsanstalt 
anmelden. Die Anmeldeformulare 
können im Online-Schalter auf www.
svztg.ch heruntergeladen oder bei der 
AHV-Zweigstelle Münchwilen bezo-
gen werden.

Einwohnerdienste �

Filmvorführung 
über die Natur Brasiliens

Während etwa einer Stunde zeigt 
der Naturfi lmer Ruedi Plattner aus 
St. Margarethen faszinierende Bilder 
von den Schönheiten des grössten Lan-
des in Südamerika.
Die Alterskommission Münchwilen 
lädt zu dieser Filmvorführung ein.
Datum: Dienstag, 8. Februar 
Zeit: 14.30 Uhr
Ort:  Regionales Alterszentrum 

Tannzapfenland, Münchwilen
Natur-
fi lmer: Ruedi Plattner

Kosten: Keine
Covid-19: Es gilt die 2G+ Regelung. 
Es besteht die Möglichkeit, sich im 
Alterszentrum testen zu lassen.
Rückfragen an Alterskommission 
c/o Hermann Keller, Buchenacker 9, 
Münchwilen
Tel. 071 966 16 37 oder 079 445 66 55 / 
keller.hermann@ewmmail.ch
Wünschen Sie einen Fahrdienst zum 
Anlass? Bitte wenden Sie sich an obige 
Adresse.

�

Münchwilerin des Jahres 2021
An der letzten Sitzung der Sport- und 
Kulturkommission im Dezember 2021 
wurde, nach einem Jahr Unterbruch, 
die Wahl der MünchwilerIn des Jahres 
2021 durchgeführt. Aus den zahlrei-
chen Vorschlägen der Münchwiler Be-
völkerung hat die Kommission Hanni 
Keller zur Münchwilerin des Jahres 
2021 gewählt.
Hanni Keller, die 1979 der Liebe we-
gen von Uzwil nach Münchwilen ge-
zogen ist, hat sich in den vergange-
nen Jahrzehnten immer wieder auf 
verschiedene Weise in unserem Dorf 
eingebracht, unter anderem war sie in 
einer intensiven Zeit acht Jahre lang 
Gemeinderätin. 
Vor allem aber auch war sie die erste 
Präsidentin der WIA, der gemeinnüt-
zigen Baugenossenschaft «Wohnen im 
Alter». In dieser Funktion hielt sie in 
den Anfangsjahren immer alle Fäden, 
die bei ihr zusammenliefen, fest in 
ihren Händen.
Anfangs, als die Idee von «wohnen 
im Alter» Konturen bekam, zum Pro-
jekt wurde und Geld generiert wer-
den musste für die Bauten, hat sie die 
Wohnungen fast im Alleingang an 
die Leute gebracht. Sie tat das bei den 
Interessenten daheim oder bei ihr zu 
Hause. Sie hat sehr viel Zeit, Willen 
und Geschick in die WIA investiert, 
um die WIA zum Erfolg zu bringen. 
Diese Leistung, welche sie mit Unter-
stützung ihrer Mitstreiter erbracht hat, 
wird Münchwilen nachhaltig prägen.
Der Gemeinderat und die Sport- und 

Kulturkommission gratuliert Hanni 
Keller herzlich zu dieser Wahl und 
bedankt sich für das langjährige, sehr 
wertvolle Schaffen in unserer Dorfge-
meinschaft!
Da aufgrund der anhaltenden Pande-
mie auch am diesjährigen Jahresan-
fang kein Neujahrsapéro durchgeführt 
werden konnte, wird Hanni Keller an 

der nächsten Gemeindeversammlung 
23. Mai 2022 noch öffentlich geehrt. 
Die Politische Gemeinde Münchwilen 
lädt nach der Gemeindeversammlung 
zum gemeinsamen Apéro ein, sofern 
dies bis dahin wieder möglich sein 
wird.  

 Die Sport- und Kulturkommission �

HANDÄNDERUNGEN

• 14. Dezember 2021, Münchwilen, 
Grundstück Nr. S301, 5½-Zimmer-
Wohnung, Im Zentrum 14, 110⁄1000 
StWE; Veräusserer Ukaj Emanuell, 
Münchwilen, erworben am 21.11.2019; 
Erwerber Redzepi Naim und Flora, 
Münchwilen.

• 20. Dezember 2021, Münchwilen, 
Grundstück Nr. 495, 482 m2, Land, 
Wehrstrasse 3, Wohnhaus; Veräusserer 

Erben Villars Rita Ida, Münch-wilen, 
erworben am 01.09.2021; Erwerber 
Britt Raffael und Nathalie, Wil SG.

• 22. Dezember 2021, Münchwilen, 
Grundstück Nr. S581, Wohnung, 
Hörnliweg 1, 9542 Münchwi-
len, 500⁄1000 STWE; Veräusserer 
Koller Paul, Dussnang, erworben am 
24.03.2015; Erwerber Bosshart René 
und Karin, Oberwangen. �

Gemeindeverwaltung – Öffnungszeiten

Wochentag Vormittag Nachmittag
Montag 09.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 16.30 Uhr
Dienstag 09.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 16.30 Uhr
Mittwoch 09.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag 09.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 07.00 – 14.00 Uhr
Es gilt weiterhin: Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind nach Verein-
barung möglich.


